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Antwort des Stadtrates vom 15. Januar 2007 
 
Wahlplakate auf privatem Grund (A1.16./G3.08.) 
(Kleine Anfrage) 

Ueli Bayer, Mitglied des Gemeinderates, hat am 15. November 2006 folgende Kleine 
Anfrage eingereicht: 
"In einem Schreiben vom 26. Januar 2004 an die Präsidentinnen und Präsidenten 
der politischen Parteien Dietikons bezieht sich der Stadtrat auf Wahlen im Verlaufe 
des Herbstes des Jahres 2003 und erwähnt, dass er gewillt sei, bei grossen Wahlen 
auf Baubewilligungen für Wahlplakate auf privatem Grund zu verzichten, wenn die 
Anschlagsstellen frühestens vier Wochen vor dem Wahltermin erstellt und spätestens 
eine Woche nach dem Wahltermin wieder entfernt werden. 
Ich ersuche den Stadtrat, den Begriff "bei grossen Wahlen" zu erklären und die von 
ihm für das Aufstellen der Plakate bewilligten Wahlen namentlich aufzulisten." 

Die Kleine Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

Der Stadtrat verzichtet auf Baubewilligungen für Wahlplakate auf privatem Grund, 
wenn es sich um Wahlen der kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Parla-
mente und Exekutive handelt. 
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